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In ihrer 51. Sitzung am 15./16. April 2021 hat die Kommission für Anlagensicherheit 

(KAS) unter anderem folgende Beschlüsse gefasst: 

 
 
 

• Die KAS stimmt dem vom VCI gestellten Antrag, mit den in der 51. KAS-

Sitzung beschlossenen Modifikationen, zur Änderung des Entwurfs des Leit-

fadens „Mindestangaben im Sicherheitsbericht“ zu. 

 
• Die KAS stimmt der Streichung des Absatzes „Als Grundlage für die Ausbrei-

tungsrechnungen soll eine ungünstige Ausbreitungssituation vorausgesetzt 

und als Windgeschwindigkeit die dazu passende häufigste Windgeschwindig-

keit im Betriebsbereich verwendet werden.“ im Entwurf des Leitfadens „Min-

destangaben im Sicherheitsbericht“ zu. 

 
• Die Kommission für Anlagensicherheit stimmt dem Entwurf des Leitfadens 

„Mindestangaben im Sicherheitsbericht“ mit den in der 51. Sitzung beschlos-

senen Änderungen zu und veröffentlicht ihn auf ihrer Internetseite. 

 

• Die Kommission für Anlagensicherheit nimmt die Empfehlungen des AS-ER 

zustimmend zur Kenntnis und gibt die Empfehlungen an die „neue“ KAS zur 

Prüfung der weiteren Bearbeitung weiter. 

 

• Die KAS lehnt den Beschlussvorschlag 

„Die Kommission für Anlagensicherheit bittet das BMU, den Entwurf der TRAS 

320 „Vorkehrungen und Maßnahmen wegen der Gefahrenquellen Wind, 

Schnee- und Eislasten“ in der vorliegenden Fassung den für die Anlagensi-

cherheit zuständigen obersten Landesbehörden zur Anhörung zu übergeben. 

Die KAS bittet das BMU, die TRAS 320 vor deren Veröffentlichung der KAS 

erneut zur Abstimmung vorzulegen.“ 

ab. 

 

• Die KAS verabschiedet den Jahresbericht der KAS 2020 und veröffentlicht ihn 

auf ihrer Internetseite. 

 

• Die KAS setzt einen Arbeitskreis ein, der die Aufgabe hat, Vorschläge für das 

Programm der neuen KAS-Berufungsperiode zu erarbeiten. Der Arbeitskreis 

wird seine Ergebnisse in der konstituierenden Sitzung der neuen KAS vorle-

gen. 
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Als Mitglieder dieses Arbeitskreises werden benannt: 

Alexander, Fischbach, Hackbusch, Hoss, Hübsch, Kalusch, Körber, Kurek, 

Kurth, Löwe, Lüke, Maciejczyk, Mönch, Schmidt, Sommer, Wilrich, Zilberman. 

Zum Vorsitzenden des Arbeitskreises wird von der KAS Mönch benannt. 

 

 

 

 

 
 

 

 


